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Ueber das Verfahren bei Vollziehung eines beſchloſſenen Anlehens .

a) In Beziehung auf die Wahl des Zeitpuncts zum Abſchluß und

Vollzug .

Bei Anlehen , welche zum Zwecke einer unfruchtbaren

Verwendung gemacht werden , ſind es gewoͤhnlich dringende

Beduͤrfniſſe , welche die ſchleunige Fuͤrſorge der Regierung
erheiſchen .

Allein , da ſie den ganzen Betrag eines Anlehens nicht
auf einmal bedarf ; ſo kann ſie bis zu einem gewiſſen Grade

doch immer in der Wahl des Zeitpuncts auch fuͤr ſolche

Creditoperationen die Umſtaͤnde beruͤckſichtigen.
Da die Creditoperationen der Staaten durch einen nie —

drigen Stand des Disconts ſehr erleichtert werden ; ſo iſt

es raͤthlich , ſo viel wie moͤglich , den Augenblick einer

Stagnation des Handels , oder eines guͤnſtigen Wechſelcurſes ,
der das Ausland zum Schuldner des eigenen Landes macht ,

zu benutzen . Die Regierung wird in einem ſolchen Augen —

blick Beduͤrfniſſe , die ſich noch verſchieben ließen , aber ohne
Nachtheil auch fruͤher befriedigt werden koͤnnen , zu decken

ſich beeilen , und bei der Wahl zwiſchen einem groͤßern
Anlehen , unter Beſtimmung ſucceſſiver Zahlungen , und

mehrern kleinern , auf einander folgenden , dem erſtern eben

ſo den Vorzug geben , wie ſie unter Umſtaͤnden entgegen⸗
geſetzter Art , nur fuͤr das augenblickliche Beduͤrfniß zu

ſorgen , gut thut , den moͤglichen Wechſelfall guͤnſtigerer
Conjuncturen erwartend .

Bei Creditoperationen , welche die Reduction der

Zinſen einer ſtehenden Staatsſchuld bezwecken , ſteht es

ganz in der Hand der Regierung , den ſchicklichen Zeitpunct
zu waͤhlen . Die Vorſicht gebietet ihr , zu einer ſolchen

Maaßregel nicht zu ſchreiten , ohne die ſorgfaͤltigſte Unter —

ſuchung aller Verhaͤltniſſe , welche in der naͤchſten Zeit auf
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die Operationen des Handels und den Wechſelcurs einen

Einfluß auszuuͤben geeignet ſind . Die beſondern Ruͤckſichten ,

die man dabei zu nehmen hat , ergeben ſich aus der Stel

lung der Regierung zu den Staatsglaͤubigern , woruͤber wir

im ſechsten Kapitel geſprochen .

Die Beſtimmung der Ablieferungstermine richtet ſich nach

dem Beduͤrfniß der Staatsverwaltung ; daß aber eine Ver —

vielfaͤltigung der Termine den Vollzug eines An —

lehens erleichtert , erhellt aus demjenigen , was wir oben

uͤber den Einfluß der Werthsumſaͤtze bei Darlehens - Ge —

ſchaͤften auf den Disco bemerkt haben .

Die Uebernehmer muͤſſen das zum Vollzug des Anlehens

erforderliche baare Geld an dem Zahlungsplatze zuſammen

ziehen . Sie haben ihre Untertheilhaber , und benutzen ihren

Credit auch bei andern Perſonen , die keinen Antheil nehmen .

So lange das Geld auf dem Wege von dieſen letztern zu

den Unternehmern , und von den Unternehmern zur Re —

gierung , und auf dem Wege von der Regierung zu den

Perſonen , denen ſie Zahlung leiſtet , begriffen iſt , werden

die Werthsumſaͤtze des gewoͤhnlichen Verkehrs erſchwert .

4.

b) Art und Weiſe Anlehen zu negociren .

Die zweckmaͤßigſte Art , Anlehen zu Stande zu bringen ,

haͤngt von der Dauer , dem Zwecke , der Groͤße derſelben

und von verſchiedenen andern , auf dem Kapitalmarkte des

Landes beſtehenden Verhaͤltniſſen ab .

Wenn es keine Begebungsweiſe gibt , die unbedingt in

allen Faͤllen den Vorzug verdiente ; ſo kann man doch die

allgemeine Regel aufſtellen , daß ſo viel moͤglich der Weg

der oͤffentlichen und freien Concurrenz einzuſchlagen ſey .

Dieſes Verfahren muß den Fuͤhrern der Finanzen eben ſo
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